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Unsere Themen
 Die neue Heilmittel–Richtlinie (Ärzte und Zahnärzte)

 Der neue Heilmittelkatalog (Ärzte und Zahnärzte)

 Die neue Heilmittelverordnung (Muster 13)

 Wichtige Änderungen der Technischen Anlage Version 14

 Hilfreiche Abrechnungstipps

 Infos über das DLZ Heilmittel

 Feedback/Fragen
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BESCHLUSS ZUR ÄNDERUNG DER HEILMITTEL –
RICHTLINIE DURCH DEN G-BA AM 19.09.2019

Ziel der Überarbeitung 

Vereinfachung des  

Verordnungs-

verfahrens

Entlastung

der Leistungs-

erbringer

Umsetzung der 

maßgeblichen 

Änderungen aus dem 

TSVG*

*Terminservice- und Versorgungsgesetz

Der Beschluss zur Änderung der Heilmittel–Richtlinie Zahnärzte durch den G-BA 

erfolgte am 14.05.2020.
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WEGFALL REGELFALLSYSTEMATIK 

umfasst alle 
Heilmittelbehand-
lungen auf Grund 
derselben Diagnose
(ersten 3 Stellen des 
ICD-10-Codes sind 
identisch) und 
derselben
Diagnosegruppe

gilt auch bei 
Änderung der 
Leitsymptomatik oder 
wenn 
unterschiedliche 
Heilmittel zum Einsatz 
kommen 

mehrere voneinander 
unabhängige 
Diagnosen lösen 
weitere 
Verordnungsfälle aus 

NEU:

Der Verordnungsfall 
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WEGFALL HÖCHSTVERORDNUNGSMENGE 

NEU: 

Die orientierende Behandlungsmenge  

definiert die Summe 
der Behandlungs-
einheiten, mit der das 
angestrebte 
Therapieziel in der 
Regel erreicht werden 
kann 

ergibt sich 
indikationsbezogen
aus dem 
Heilmittelkatalog

bei Nichterreichen des 
Therapiezieles sind 
weitere 
Verordnungen über 
die orientierende 
Behandlungsmenge 
hinaus möglich
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WEITERE INFOS ZUR ORIENTIERENDEN 
BEHANDLUNGSMENGE 

 Keine orientierende Behandlungsmenge bei Podologie und 

Ernährungstherapie.

 Für Versicherte mit langfristigem Heilmittelbedarf oder besonderem 

Verordnungsbedarf können sofort Verordnungen mit einer Behandlungsdauer 

von bis zu 12 Wochen ausgestellt werden.

 Die orientierende Behandlungsmenge und der Verordnungsfall beziehen sich auf 

den jeweils verordnenden Arzt. Somit gilt formal: Neuer Arzt, neuer 

Verordnungsfall. Allerdings hat sich der Arzt vorab über die bisherigen 

Heilmittelverordnungen zu informieren.

 Die Regelung „Neuer Arzt, neuer Verordnungsfall“ gilt nicht für 

Zahnarztverordnungen.

 Die Abrechnungsmöglichkeiten von mehreren Verordnungen 

zeitgleich sind Bestandteil der Vertragsverhandlungen.
!
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINES 
VERORDNUNGSFALLS

Auszug aus dem HM-Katalog bei EN2:

EN2 ZNS-Erkrankungen (Rückenmark)/ Neuromuskuläre Erkrankungen 

10 10 10 10 10 10 10

innerhalb orientierender Behandlungsmenge außerhalb orientierender Behandlungsmenge 

Eine medizinische Begründung ist nicht auf der Verordnung 

erforderlich, sondern ist lediglich in die Patientendokumentation 

des Arztes zu übernehmen. 
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WEGFALL „BEHANDLUNGSFREIES INTERVALL VON 
12 WOCHEN“

NEU:

Zeitraum ohne Verordnung von 6 Monaten

für die Bemessung des 
Zeitpunktes ab dem ein neuer 
Verordnungsfall beginnt, ist 
das letzte 
Verordnungsdatum 
maßgeblich

die 6 Monatsfrist dient 
ausschließlich dem 
verordnenden Arzt zur 
Abgrenzung und 
Einschätzung ab wann ein 
neuer Verordnungsfall zu 
laufen beginnt
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FALLBEISPIEL 

 Maximilian, 36 Jahre alt, zervikaler Bandscheibenschaden

 ICD 10: M50.1, Diagnosegruppe: WS

6 6 6

Verordnungsfall 1

6

6 Monate 6

Verordnungsfall 2
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NEUE FRISTEN

Behandlungsbeginn wird 
einheitlich auf 28 
Kalendertage festgelegt

Beginnfrist + dringlicher Behandlungsbedarf 

Arzt kann dringlichen 
Behandlungsbedarf von 
14 Kalendertagen 
festlegen

Wegfall spätester 
Behandlungsbeginn

Unterbrechung weiterhin bis zu 14 Kalendertage möglich. Regelungen 

zur konkreten Umsetzung sind Bestandteil der Vertragsverhandlungen.  
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WEITERE ÄNDERUNGEN 

 Aufteilung auf mehrere vorrangige Heilmittel möglich (Physio- und Ergotherapie 

bis zu 3 vorrangige Heilmittel, bei SSSST Aufteilung auf verschiedene 

Zeiteinheiten oder Einzel- und Gruppentherapie). 

 Bei Aufteilung auf mehrere vorrangige Heilmittel ist die Höchstmenge je 

Verordnung bindend. Die Therapiefrequenz bezieht sich auf die gesamte 

Verordnung und gilt nicht je Heilmittel. 

Beispiel:

Diagnosegruppe WS
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WEITERE ÄNDERUNGEN 

 Max. 12 Einheiten je Verordnungsfall jeweils für Massagen und D1 (siehe 

Heilmittelkatalog)

 Das Aufteilen von vorrangigen Heilmitteln ist in der HM-RL Zahnärzte 

nicht möglich. Lediglich bei der SSSST können die 

Behandlungseinheiten auf unterschiedliche Behandlungszeiten (30 –

45 – 60) aufgeteilt werden.

 Die Höchstmengen Massage und D1 gelten nicht bei 

Zahnarztverordnungen.

 Die Kombination von D1 mit einem weiteren Einzelheilmittel ist nicht 

möglich. 

!
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WEITERE ÄNDERUNGEN

 Die zulässige Höchstmenge an Behandlungseinheiten je Verordnung ist auch bei 

Verordnungen außerhalb der orientierenden Behandlungsmenge zu beachten 

(Ausnahme: Langfristiger Heilmittelbedarf und besonderer Verordnungsbedarf). 

 Aufnahme der Verordnungsfähigkeit für Doppelbehandlungen.

 Doppelbehandlung nur desselben Heilmittels möglich.

 Keine Doppelbehandlungen bei ergänzenden Heilmitteln, D1 und Podologie.

 Umwandlung von Einzeltherapie in Gruppentherapie im Einvernehmen mit dem 

verordnenden Arzt und dem Versicherten möglich. Ein entsprechender Vermerk ist 

auf der Rückseite der Verordnung anzubringen. 

 Schlucktherapie wird im Bereich der Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie als 

eigenes Heilmittel aufgenommen.

Maßnahmen der Elektrotherapie oder Elektrostimulation oder die 

Ultraschall-Wärmetherapie können wie bisher auch isoliert verordnet 

werden, soweit der Heilmittelkatalog diese Maßnahmen indikations-

bezogen vorsieht und auch medizinisch erforderlich sind. 
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„BLANKOVERORDNUNGEN“

NEU:

Verordnungen mit erweiterter Versorgungsverantwortung von 

Heilmittelerbringern

gesonderter 
Vertrag nach §
125a SGB V tritt 
frühestens 
zum 
15.03.2021 in 
Kraft

Arzt verordnet 
nur noch „dem 
Grunde nach“ 

Leistungs-
erbringer
definiert 
Leistungs-
bedarf selbst

Arzt kann aus 
medizinischen 
Gründen 
dennoch auch 
die Menge und 
das Heilmittel 
selbst festlegen
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LANGFRISTIGER HEILMITTELBEDARF UND 
BESONDERE VERORDNUNGSBEDARFE

Wenig Änderungen zu bisherigen Regelungen 

Verordnungen für bis zu 12 
Wochen sind sofort möglich bei 
langfristigem Heilmittelbedarf und 
besonderem Verordnungsbedarf.

Die Anzahl der zu verordnenden 
Behandlungseinheiten ist

dabei in Abhängigkeit von der 
Therapiefrequenz zu bemessen. 

Die Heilmittel–Richtlinie Zahnärzte verfügt nicht über 

eine Diagnoseliste als Anlage 2 oder besondere Ver-

ordnungsbedarfe nach § 106b Abs. 2 SGB V, sondern 

die einzelne Verordnung ist immer der Kasse zur 

Prüfung einer Genehmigung vorzulegen. 
!
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BEISPIEL VERORDNUNGSMENGE IN ABHÄNGIGKEIT 
MIT DER FREQUENZ

24 Einheiten, 2x wöchentlich

= 12 Wochen Therapie

 Bei Angabe einer Frequenzspanne

ist der höchste Wert für die 

Bemessung maßgeblich. 

!

Einen Antrag auf Genehmigung eines langfristigen 

Heilmittelbedarfs kann nur der Versicherte stellen.
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Der neue 

Heilmittelkatalog 

(Ärzte und Zahnärzte)
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ÄNDERUNGEN HEILMITTELKATALOG

NEU

Reduktion der 
Diagnosegruppen 
von 58 auf 42

keine 
Unterscheidung 
mehr zwischen 
kurzzeitigen, 
mittelfristigen oder  
längerem 
Behandlungsbedarf

Integration der 
optionalen Heilmittel 
in die vorrangigen 
Heilmittel 
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REDUKTION VON DIAGNOSEGRUPPEN UND 
INDIKATIONSSCHLÜSSEL AM BEISPIEL 
„LYMPHABFLUSSSTÖRUNG“ 

Alt Neu 
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DER HEILMITTELKATALOG BIS ZUM 31.12.2020 AM 
BEISPIEL WS

• Starre Zu-

ordnung von 

Leit-

symptomatik, 

Therapieziel 

und Heilmittel

• Vorrangige, 

optionale und 

ergänzende 

Heilmittel
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DER HEILMITTELKATALOG AB 01.01.2021 AM BEISPIEL 
WS

• Diagnosegruppen

wurden zusammen-

gefasst (hier WS1 

und WS2 zu WS)

• Keine starre 

Zuordnung von 

Leitsymptomatik und 

Heilmittel mehr

• Zusammenfassung 

von vorrangigen und 

optionalen Heilmitteln

• Der Arzt kann nun 

aus vielen 

verschiedenen 

vorrangigen

Heilmitteln wählen
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DER HEILMITTELKATALOG ZAHNÄRZTE AB 01.01.2021 
AM BEISPIEL CSZ 

• Beibehaltung der 

Diagnosegruppen

• Beibehaltung der 

Zuordnung 

Leitsymptomatik und 

Therapieziel 

• Therapieziele

weiterhin im HM-

Katalog Zahnärzte 

zu finden

• Einteilung in vor-

rangige und 

ergänzende Heil-

mittel sowie die 

OBM wurde aus der 

neuen HM-RL Ärzte 

übernommen 



AOK Bayern – Die Gesundheitskasse Stand 30.09.2020 22

Die neue 

Heilmittelverordnung 

(Muster 13)
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WEGFALL DER BISHERIGEN MUSTER 13, 14, 18 

Entfallen zum 01.01.2021



AOK Bayern – Die Gesundheitskasse Stand 30.09.2020 24

NEUES MUSTER 13 VERTRAGSÄRZTLICHE 
VERSORGUNG AB 01.01.2021

Ein Vordruck für alle

Heilmittelbereiche
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RÜCKSEITE DER NEUEN HEILMITTELVERORDNUNG 
(MUSTER 13) AB 01.01.2021
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ANPASSUNG DER ZAHNÄRZTLICHEN 
HEILMITTELVERORDNUNG AB 01.01.2021
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Wichtige Änderungen 

der Technischen 

Anlage Version 14 

nach § 302 SGB V 
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DEFINITION TECHNISCHE ANLAGE (=TA)

Die Technische Anlage nach § 302 SGB V regelt die organisatorischen und 

technischen Sachverhalte bei Übermittlung der Abrechnung in digitalisierter 

Form. 

Die Technische Anlage nach § 302 SGB V wird nach der erstmaligen Erstellung 

unabhängig von den Richtlinien fortgeschrieben, sofern lediglich die technische 

Realisierung von Inhalten der Richtlinien betroffen ist. 

https://www.gkv-

datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/sonstige_leistungserbringer/technisch

e_anlagen_aktuell_4/Anlage_1_TP5_V14_20200908.pdf

https://www.gkv-datenaustausch.de/media/dokumente/leistungserbringer_1/sonstige_leistungserbringer/technische_anlagen_aktuell_4/Anlage_1_TP5_V14_20200908.pdf
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GÜLTIGKEIT DER TECHNISCHEN ANLAGE VERSION 14 
NACH § 302 SGB V 

Verordnungen altes VO-Muster – können ausschließlich nach 

Programmstand Techn. Anlage 13 abgerechnet werden.

Verordnungen neues VO-Muster – können ausschließlich nach 

Programmstand Techn. Anlage 14 abgerechnet werden.

Sprechen Sie bei Fragen hierzu Ihren Softwarehersteller bzw. Ihre 

Abrechnungsstelle an!

!
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ÄNDERUNGSHISTORIE DER TECHNISCHEN ANLAGE 
(TA14) IM BEREICH HEILMITTEL 



AOK Bayern – Die Gesundheitskasse Stand 30.09.2020 31

FORMALE ÄNDERUNGEN 

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Behandlungsbeginn" als "nicht 

genutzt" gekennzeichnet 

Formale Änderungen 

5.5.3.3 – Segment DIA

Segment in Muss-Segment 

umgewandelt 

Feld "Diagnoseschlüssel„: 

Erläuterung aktualisiert 

5.5.3.3 – Segment DIA

Feld "Diagnosetext": Erläuterung 

aktualisiert 

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Unfallkennzeichen": 

Muster 14 und 18 entfernt 
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SEGMENT ZHE 
DIAGNOSEGRUPPE/INDIKATIONSGRUPPE 

Situation

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Indikationsschlüssel" in "Diagnosegruppe / Indikationsgruppe" 

umbenannt und Erläuterung aktualisiert 
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TIPP ZU DIAGNOSEGRUPPE UND INDIKATIONSGRUPPE

Tipp

Der Indikationsschlüssel ist bei Verordnungen ab dem 01.01.2021

aufgeteilt in Diagnosegruppe und Leitsymptomatik. 

Für Verordnungen, die ab dem 01.01.2021 ausgestellt werden, ist die 

neue TA14 zu verwenden. 

Für Verordnungen, die vor dem 01.01.2021 ausgestellt wurden, ist 

weiterhin die TA13 zu verwenden. 

Hier muss wie bisher der komplette Indikationsschlüssel (z. B. 

WS1a) eingetragen werden. 
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SEGMENT ZHE – LEITSYMPTOMATIK 

Situation

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Leitsymptomatik" eingefügt
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TIPP LEITSYMPTOMATIK 

Die Leitsymptomatik muss für Verordnungen ab dem 01.01.2021

gesondert von der Diagnosegruppe angeliefert werden. 

Für Verordnungen, die ab dem 01.01.2021 ausgestellt werden, ist die 

neue TA14 zu verwenden. 

Für Verordnungen, die vor dem 01.01.2021 ausgestellt wurden, ist 

weiterhin die TA13 zu verwenden. 

Hier muss wie bisher der komplette Indikationsschlüssel (z. B. 

WS1a) eingetragen werden. 

Tipp
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SEGMENT ZHE – PATIENTENINDIVIDUELLE 
LEITSYMPTOMATIK 

Situation

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Patientenindividuelle Leitsymptomatik“ eingefügt
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TIPP ZU PATIENTENINDIVIDUELLE LEITSYMPTOMATIK 

Das Feld "Patientenindividuelle Leitsymptomatik“ ist zu füllen,

sofern auf der Heilmittelverordnung das entsprechende Kreuz 

vom Arzt gesetzt wurde. 

Tipp
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SEGMENT ZHE – DRINGLICHER 
BEHANDLUNGSBEDARF

Situation

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Dringlicher Handlungsbedarf“ eingefügt

Tipp

0 = kein Dringlicher Behandlungsbedarf = Beginn innerhalb von 

28 Kalendertagen*

1 = Dringlicher Behandlungsbedarf = Beginn innerhalb von 

14 Kalendertagen*

*Vertragliche Regelungen sind zu berücksichtigen. 
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SEGMENT ZHE – HEILMITTELBEREICH 

Situation

Tipp

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Heilmittel-Bereich" eingefügt

Der vom Arzt angekreuzte Bereich im Feld „Heilmittel-Bereich“ ist 

entsprechend anzuliefern.  
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SEGMENT ZHE – THERAPIEFREQUENZ

Situation

5.5.3.3 – Segment ZHE

Feld "Therapiefrequenz" eingefügt
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TIPP ZUR THERAPIEFREQUENZ

Die vom Arzt angegebene Frequenz bzw. der höchste Wert der 

Frequenzspanne ist im Feld „Therapiefrequenz“ anzuliefern.  

Tipp
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Hilfreiche  

Abrechnungstipps 

Ihrer AOK Bayern 
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VOLLSTÄNDIGKEIT DER VERORDNUNG  

Prüfen Sie vor Einreichung der Verordnung:

 Ist der Praxisstempel und die Unterschrift des Arztes

vorhanden?

 Haben Sie als Leistungserbringer auf der Rückseite 

unterschrieben und Ihren Praxisstempel aufgebracht?

 Sind die Rechnungs- und Belegnummern in den dafür 

vorgesehenen Feldern eingetragen und stimmen diese Angaben mit 

der Datenlieferung überein?

 Ist bei Zahnarztverordnungen eine Diagnose und nicht nur die 

Leitsymptomatik im Langtext angegeben? 

Bitte achten Sie auf diese Angaben, um eine zügige Bearbeitung 

ihrer Rechnung zu unterstützen.

 Die AOK bietet einen Quickcheck als Hilfestellung für die vollständige und korrekte 

Ausstellung von Verordnungen an. Ein an die neue Heilmittel-Richtlinie angepasster 

Quickcheck befindet sich derzeit in Überarbeitung.
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DATENLIEFERUNGEN 

Neben einer richtigen und vollständig ausgefüllten Verordnung ist 

eine korrekte Datenlieferung zur Bearbeitung und Zahlung Ihrer 

Rechnungen unerlässlich. 

Wichtig ist hier insbesondere

 Anlieferung der korrekten Leistungserbringergruppe

(Abrechnungscode + Tarifkennzeichen)

 Übereinstimmung der angelieferten Daten mit den Angaben auf 

der Verordnung (z. B. Arzt- und Betriebsstättennummer, 

vollständiger ICD-10 Code)

 Verbindliche Umsetzung des Korrekturverfahrens ab 

01.07.2020
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ANLAGEN ZU VERORDNUNGEN 

Bei erforderlichen Änderungen der Verordnungen durch den Arzt 

lassen sich Anlagen teilweise nicht vermeiden. Um den Aufwand so 

gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie

 die Anlagen nicht mit Klammern an der Verordnung zu 

befestigen – insbesondere keine Heftklammern

 darauf zu achten, dass die  Angaben leserlich sind und die 

Anlagen das gleiche Format wie die Verordnungen haben

Merke

Für viele Änderungen bedarf es keiner Faxanlage. Oft ist eine 

Dokumentation der Änderung durch Sie auf der Verordnung 

ausreichend (z. B. Frequenzänderung). Die vertraglichen 

Regelungen sind dabei zu beachten. 
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AOK Bayern - Ein 

starker Partner an 

Ihrer Seite
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INFOS ÜBER DAS DIENSTLEISTUNGSZENTRUM 
HEILMITTEL 

Für folgende Leistungsbereiche übernimmt das DLZ Heilmittel zentral für die AOK 

Bayern die Rechnungsbearbeitung und Beratung der Leistungserbringer:

 Physiotherapie 

 Ergotherapie 

 Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie

 Podologie

 ambulante Abgabe von Heilmittel durch Krankenhäuser

 Ernährungstherapie

 Individuelle Maßnahmen der Gesundheitsförderung, Kompaktkuren und 

kurortspezifische Heilmittel im Rahmen von ambulanten Vorsorgeleistungen

 Ambulante Rehabilitation und ambulante Anschlussrehabilitation

 Interdisziplinär tätige heilpädagogische Tagesstätte und Interdisziplinäre 

Frühförderstellen

 Rehabilitationssport und Funktionstraining

 Sozialmedizinische Nachsorge 
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ZAHLEN 2019 AUS DEM DIENSTLEISTUNGSZENTRUM

Leistungserbringer Gesamt

12.685

Bearbeitete Verordnungen 

Gesamt

2.624.288

Ausgaben Gesamt

543.741.209 EUR
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ZUSAMMENFASSUNG DER FACHLICHEN FRAGEN UND 
ANTWORTEN IN EINEM FAQ 

Hat Ihnen die Präsentation gefallen? Waren die Informationen für Sie hilfreich? 

Haben Sie Anregungen oder Fragen?

Mit dem Feedbackbogen können Sie uns Ihre Meinung zu unserem Vortrag 

mitteilen sowie uns Ihre Fragen zukommen lassen. 

Die Antworten zu Ihren fachlichen Fragen werden wir in einem FAQ für Sie auf 

dem Fachportal für Leistungserbringer unter

https://www.aok.de/gp/bayern/schulung-heilmittel-richtlinien bereit stellen. 

Ihren Feedbackbogen senden Sie bitte an feedback-

heilmittelrichtlinien@by.aok.de

Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

https://www.aok.de/gp/bayern/schulung-heilmittel-richtlinien
mailto:feedback-heilmittelrichtlinien@by.aok.de

